
Titelfoto: © fotomowo - stock.adobe.com

Das Sozialgerichtsverfahren

Leitfaden mit Musterbeispielen für die Praxis

HORN · PFEFFER · MÜLLER

H
O

R
N

 · 
P

F
E

F
F

E
R

 · 
M

Ü
L

L
E

R
 

D
as

 S
oz

ia
lg

er
ic

h
ts

ve
rf

ah
re

n
  



Das Sozialgerichtsverfahren

Leitfaden mit Musterbeispielen für die Praxis

Dr. Robert Horn
Ständiger Vertreter des Direktors des Sozialgerichts Gießen

Julia Pfeffer
Richterin an Sozialgericht Gießen

Prof. Dr. Henning Müller
Direktor des Sozialgerichts Darmstadt, Honorarprofessor der 
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek |  
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 
sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

PRINT-ISBN 978-3-415-07570-2
E-ISBN 978-3-415-07571-9
© 2024 Richard Boorberg Verlag –

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zu- 
gelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen.

Titelfoto: © fotomowo – stock.adobe.com | Satz: abavo GmbH, Nebel-
hornstraße 8, 86807 Buchloe | eBook-Umsetzung: abavo GmbH, Nebel-
hornstraße 8, 86807 Buchloe 

Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Levelingstraße 6a |  
81673 München 
Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresden
www.boorberg.de

http://www.dnb.de
http://stock.adobe.com
http://www.boorberg.de


5

Vorwort

Wer sich in das Gebiet des Sozialverwaltungs- und -gerichtsverfahrens 
(SGB X, SGG) einarbeiten will, wird sich anhand eines Lehrbuchs oder 
Praxiswerks an erster Stelle mit den Grundstrukturen dieser in der ge-
samten sozialgerichtlichen Fachpraxis außerordentlich wichtigen Ver-
fahrensrechtsgebiete vertraut machen. Leider stellt das Sozialrecht auch 
weiter in der juristischen Ausbildung nur eine oft unbeachtete Nische 
dar. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Rechtsgebiet, das fast jeden 
betrifft oder jedenfalls betreffen kann, das Sozialrecht ist auch eine wich-
tige Querschnittsmaterie mit Ausstrahlungswirkung in das Arbeitsrecht, 
das Zivilrecht, das Gefahrenabwehrrecht und sogar in das Strafrecht. 

Auch das Sozialverwaltungs- und -gerichtsverfahren gewinnt wie alle 
anderen Rechtsmaterien am konkret zu bearbeitenden Fall die notwendi-
ge Fassbarkeit und Lebensnähe. Demzufolge gilt es für die Rechtsanwen-
derin/den Rechtsanwender, sich sowohl in den großen Umfang an Ver-
fahrensvorschriften als auch in die sozialgerichtliche Rechtsprechung, 
insbesondere des Bundessozialgerichts, die das Verfahrensrecht entschei-
dend mitprägt, einzuarbeiten. Dieses auf den ersten Blick unübersichtli-
che Geflecht von grundsätzlichen und speziellen Problemkreisen des So-
zialverwaltungs- und -gerichtsverfahrensrechts hemmt den leichten Zu-
gang zu dieser Rechtsmaterie. Dies zu ändern, sehen wir als Aufgabe des 
vorliegenden Referenzwerks für die verfahrensrechtliche Praxis und 
auch Lehre. Der Leitfaden arbeitet aus der Vielzahl der Verfahrensnormen 
und der sozialgerichtlichen Entscheidungen die bestimmenden Maßstäbe 
heraus. Damit wollen wir eine solide und erfolgreiche Rechtsanwendung 
gewährleisten. 

Mit seinem Fokus auf allen wichtigen Fragen des Sozialverwaltungs- 
und -gerichtsverfahrensrechts, die der Leitfaden klar und verständlich zu 
beantworten versucht, wenden wir uns an die Richterinnen und Richter 
der Sozialgerichtsbarkeit, Fachanwältinnen und Fachanwälte für Sozial-
recht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Versicherungsträger, Ge-
werkschafts- und Sozialverbandsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Zu 
ergänzen ist noch, dass wir das sozialverwaltungs- und -gerichtliche Ver-
fahrensrecht weitgehend in seiner gesamten Komplexität erfassen woll-
ten, sodass wir hoffen, Antworten auf alle zentralen Fragen zu geben.
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Vorwort

Anregungen, weiterführende Hinweise und Kritik sind erwünscht. Sie 
erreichen uns unter unseren E-Mail-Adressen: 

Robert.Horn@SG-Giessen.Justiz.Hessen.de; Julia.Pfeffer@SG-Giessen.
Justiz.Hessen.de; Henning.Mueller@ervjustiz.de. 

Gießen und Darmstadt, im März 2024 Dr. Robert Horn

Julia Pfeffer

Prof. Dr. Henning Müller

mailto:Robert.Horn@SG-Giessen.Justiz.Hessen.de
mailto:Julia.Pfeffer@SG-Giessen.Justiz.Hessen.de
mailto:Julia.Pfeffer@SG-Giessen.Justiz.Hessen.de
mailto:Henning.Mueller@ervjustiz.de
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A.   Die Stellung der Sozialgerichte im Gerichtswesen (Horn)

Die Sozialgerichte sind nach der gesetzlichen Definition in § 1 SGG „beson-
dere Verwaltungsgerichte“. Verfassungsrechtliche Grundlage der Vorschrift 
ist Art. 95 Abs. 1 GG i. d. F. vom 18.06.1968. Danach sind für die Gerichte der 
ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der Sozialge-
richtsbarkeit oberste Gerichtshöfe zu errichten. Alle fünf Zweige der Ge-
richtsbarkeit sind gleichwertig, gleichrangig und gleich bedeutsam.1 Der Be-
griff Sozialgerichtsbarkeit geht auf Art. 96 Abs. 1 GG i. d. F. vom 23.05.1949 
zurück. An dessen Stelle ist Art. 95 Abs. 1 GG getreten. § 1 SGG stellt als 
einfach gesetzliche, Verfassungsrecht wiederholende und konkretisierende 
Norm klar, dass die Sozialgerichtsbarkeit eine eigene Gerichtsbarkeit und 
somit Teil der Recht sprechenden Gewalt ist. Die Sozialgerichtsbarkeit ist 
durch organisatorische Unabhängigkeit von der Exekutive und Legislative 
gekennzeichnet. Die Spruchtätigkeit wird durch sachlich und persönlich 
unabhängige Richter ausgeübt. Die Sozialgerichtsbarkeit ist ein unabding-
bares Kernelement des Rechtsstaats. Sie gewährleistet die Begrenzung und 
die Bindung staatlicher Macht und verhilft auf diese Weise den grundrecht-
lichen Ausprägungen des Sozialstaatsprinzips und den Freiheiten der Bür-
ger vor unberechtigter Eingriffsverwaltung zur Verwirklichung.

Die Bedeutung der Vorschrift ist untrennbar verbunden mit der geschicht-
lichen Entwicklung. Denn vor Inkrafttreten des SGG am 01.01.1954 gab es kei-
ne Sozialgerichte und keine im heutigen Sinne unabhängige und dem Grund-
satz der Gewaltenteilung dienende Sozialgerichtsbarkeit. Mit der Schaffung 
der Reichsversicherungsordnung (RVO)2 wurde das Rechtsschutzverfahren 
in den Bereichen Kranken-, Invaliden- und Unfallversicherung vereinheit-
licht und das System 1927 auf den Bereich der Arbeitslosenversicherung 
erstreckt. In die RVO wurden die Sozialhilfe- und Fürsorgeangelegenheiten 
nicht einbezogen, weil es sich hierbei nicht um Versicherungsleistungen han-
delte. Es existierte ein rein verwaltungsinternes dreistufiges Rechtsschutz-
system, wo in erster Instanz die Spruchausschüsse bei den Versicherungsäm-
tern, in zweiter Instanz die Spruchkammern der Oberversicherungsämter 
und in der letzten Instanz die Spruchsenate der Landesversicherungsämter 
oder des Reichsversicherungsamtes angerufen werden konnten. Eine Über-
prüfung der Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes oder der unteren 
Instanzen durch unabhängige Gerichte existierte nicht.3 Zu dieser Zeit waren 

1 BVerfG vom 09.05.1961 – 2 BvR 49/60.
2 Vom 19.07.1911, RGBl. 509; mit Regelungen zu den Rechtsverhältnissen der Beamten und 

Dienstordnungsangestellten bei Krankenkassen (§§ 349–360); noch immer in Kraft.
3 Dazu Michael Fock in: Fichte/Jüttner, SGG, § 1 Rdnr. 5 f.
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allein die Zivilgerichte unabhängige Gerichte im Sinne des Gewaltentei-
lungsgrundsatzes, woraus die bis heute gebräuchliche Bezeichnung der Zi-
vilgerichtsbarkeit als ordentliche Gerichtsbarkeit folgt.

§ 1 SGG ist die einfach gesetzliche Umsetzung und Konkretisierung der 
Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 2, Art. 92, Art. 97 GG.4 Demzufolge hat die Vor-
schrift lediglich deklaratorischen Charakter.5 Sie setzt den in Art. 19 Abs. 4 
GG begründeten Rechtsanspruch des Einzelnen, ihm zustehende Leistun-
gen zu erhalten und sich im Falle der Eingriffsverwaltung gegen Akte der 
öffentlichen Gewalt gerichtlich zur Wehr setzen zu können, um. Die früher 
praktizierte Funktionseinheit von Verwaltung und gerichtlicher Kontrolle 
im Sinne eines verwaltungsinternen Rechtsschutzsystems ist durch das 
Gewaltenteilungsprinzip (Art. 20 Abs. 2 GG) verfassungsrechtlich über-
holt; Art. 92 und Art. 97 GG legen fest, dass die Rechtsprechung unabhän-
gigen Richtern anvertraut ist.

Die Sozialgerichtsbarkeit im Sinne des § 1 SGG umfasst „besondere“ 
Verwaltungsgerichte. Die Sozialgerichte sind nach der kompetenziellen 
Zuordnung alle auf dem nach § 51 SGG eröffneten Rechtsweg entschei-
denden Gerichte. Somit sind die Gerichte nicht erfasst, für die der allge-
meine Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist (§ 40 VwGO). Nach organisatori-
schem Verständnis umfasst die Sozialgerichtsbarkeit die Gerichte der 
Sozialgerichtsbarkeit sowie deren Justizverwaltung.6

Gerichte sind zum einen staatliche Rechtsprechungsorganisationen und 
zum anderen Behörden der Gerichtsverwaltung. Als Rechtsprechungsorga-
nisationen erfüllen sie durch die Richter, die ihnen nach Art. 92 GG über-
tragene Aufgabe der letztverbindlichen Klärung und Entscheidung der 
Rechtslage im Rahmen eines konkreten Streitfalles (Rechtsprechung). Trä-
ger der Rechtsprechungsgewalt sind nach Art. 92 GG die Richter und nicht 
die Gerichte.

Die Unabhängigkeit im Sinne des § 1 SGG umfasst die organisatorische 
Unabhängigkeit der Sozialgerichtsbarkeit sowie die persönliche, sachli-
che und innere Unabhängigkeit der Richter.

Unter die organisatorische Unabhängigkeit der Sozialgerichte fällt zu-
nächst die Trennung von den Behörden und Leistungsträgern, wodurch 
auch jede Form der Ein- und Angliederung unzulässig ist. Dies folgt verfas-
sungsrechtlich bereits durch das Gewaltenteilungsprinzip (Art. 20 Abs. 2 
GG). Organisatorisch getrennt sind Gerichte und Verwaltungsbehörden, 
wenn sich in persönlicher und sachlicher Ausstattung keine Überschnei-
dungen ergeben und die Gerichte außerhalb der Gerichtsverwaltung keine 

4 Beck OGK/Scholz, 01.05.2023, SGG § 1 Rdnr. 3.
5 Senger in: Schlegel/Voelzke, JurisPK-SGG, 2. Auflage 2023, § 1 SGG Rdnr. 7.
6 Vgl. Beck OGK/Burkiczak, 01.05.2023, SGG § 9 Rdnr. 23.
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Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Die Ausübung eines Mandats in der 
kommunalen Vertretungskörperschaft führt jedoch nicht zur persönlichen 
Inkompatibilität, weil die Wahrnehmung von exekutiver Hoheitsgewalt 
hiermit nicht verbunden ist. Die Inkompatibilitätsvorschrift von § 4 DRiG 
sieht den Ausschluss eines Kommunalmandats nach h. M. nicht vor7. Des 
Weiteren umfasst die organisatorische Unabhängigkeit auch die Trennung 
von der Legislative (Art. 137 Abs. 1 GG, § 36 Abs. 2 DRiG, § 4 Abs. 1 DRiG). 
Ob die organisatorische Trennung von anderen Gerichtsbarkeiten, wie sie 
derzeit einfach gesetzlich vorgeschrieben ist, auch verfassungsrechtlich ge-
boten ist, bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung.8 Diese Frage be-
trifft das Problem der Einheitsgerichtsbarkeit, bei der keine organisatori-
sche Trennung mehr vorhanden ist, sondern nur noch unterschiedliche 
Spruchkörper existieren. Aus Art. 19 Abs. 4 GG lässt sich lediglich ableiten, 
dass staatliches Verwaltungshandeln in rechtlicher und tatsächlicher Hin-
sicht vollständig gerichtlich überprüft wird, nicht aber, dass dies durch eine 
eigenständige Sozialgerichtsbarkeit zu erfolgen hat. Auch aus Art. 95 Abs. 1 
GG lässt sich nichts gegen die Aufgabe der eigenständigen Sozialgerichts-
barkeit und deren Zusammenlegung mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
entnehmen.9 Art. 95 Abs. 1 GG schließt nur die Errichtung eines einheitli-
chen obersten Bundesgerichts für die aufgeführten Gerichtszweige aus, 
trifft aber für die Länder keine Bestimmung.

Den Richtern10 ist durch Art. 92 GG die Wahrnehmung der Rechtspre-
chung übertragen worden. Sie sind somit verfassungsunmittelbare Organe 
und nicht bloße Organwalter der Gerichte.11 Die rechtsprechende Tätigkeit 
des Richters wird unmittelbar dem Staat als Gerichtsträger zugerechnet. 
Die Stellung des Richters ist durch organisatorische Selbstständigkeit, per-
sönliche und sachliche Unabhängigkeit sowie Neutralität und Distanz 
gegenüber allen Verfahrensbeteiligten gekennzeichnet.

Dabei garantiert die persönliche Unabhängigkeit des Richters dessen Un-
absetzbarkeit sowie Unversetzbarkeit (Inamovibilität).12 Verfassungsrecht-
lich verankert ist dies durch Art. 97 Abs. 2 GG und Art. 33 Abs. 5 GG, weiter 
einfach gesetzlich durch das DRiG sowie die Richtergesetze der Länder. 
Nicht verfassungsrechtlich garantiert ist die derzeitige einfach gesetzlich 

7 Schoch/Schneider/Stelkens/Panzer, 43. EL August 2022, VwGO § 1 Rdnr. 28 für Richter 
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Für ein Verbot hätte es danach eines einschränken-
den Gesetzes bedurft (Art. 137 GG).

8 Vgl. hierzu Beck OGK/Scholz, 01.05.2023, SGG § 1 Rdnr. 10 und 29 ff.
9 Beck OGK/Scholz, 01.05.2023, SGG § 1 Rdnr. 29 ff.
10 Aus Gründen der Lesbarkeit wird innerhalb dieses Textes das geschlechtsneutral zu ver-

stehende generische Maskulinum als Formulierungsvariante entsprechend der geltenden 
Gesetzesfassung verwendet.

11 Sachs/Detterbeck, 9. Auflage 2021, GG Art. 92 Rdnr. 24.
12 Michael Fock in: Fichte/Jüttner, SGG, § 1 Rdnr. 10.
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geregelte Anstellung auf Lebenszeit (§ 10 DRiG). Einschränkungen für Rich-
ter auf Probe und kraft Auftrages (§ 11 Abs. 3 SGG) sind im Interesse der 
Schaffung richterlichen Nachwuchses verfassungsrechtlich und mit Blick 
auf Art. 6 EMRK zulässig.13

Unter der sachlichen Unabhängigkeit ist die Freiheit von allen Einfluss-
nahmen und Weisungen gegenüber staatlichen Stellen zu verstehen, die 
die dem Richter zur unabhängigen Wahrnehmung übertragenen Bereiche 
beeinflussen. Dies soll gewährleisten, dass der Richter sich in seiner Ent-
scheidungsfindung allein an Recht und Gesetz ausrichtet. Dem weisungs-
freien Bereich ist nicht nur die Recht sprechende Tätigkeit im engeren 
Sinne zuzuordnen, sondern etwa auch die Geschäftsverteilung durch das 
Präsidium. Die Unabhängigkeit bezieht sich nicht auf das Mitwirken 
eines Richters in der Gerichts- und Justizverwaltung.14

Die Unterscheidung zwischen Kernbereich und äußerem Ordnungsbe-
reich15 dient der Abgrenzung zwischen unzulässigen und zulässigen Maß-
nahmen der Dienstaufsicht. Zum Kernbereich gehört all das, was die eigent-
liche Rechtsprechung sowie die sie vor- und nachbereitenden Sach- und 
Verfahrensentscheidungen ausmacht. Zum äußeren Ordnungsbereich ge-
hört das, was der eigentlichen Rechtsprechung soweit entzogen ist, dass da-
für die Garantie des Art. 97 Abs. 1 GG nicht in Anspruch genommen werden 
kann.16 Die im Rahmen der persönlichen Unabhängigkeit zulässige Ausnah-
me für Richter auf Probe oder kraft Auftrags gilt nicht für die sachliche Un-
abhängigkeit. Jede Weisung würde einen Verstoß gegen Art. 97 Abs. 1 GG in 
Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 GG darstellen.

Unter der inneren Unabhängigkeit ist die charakterliche Eignung für das 
Richteramt, die ihn zur Kontrolle staatlicher Gewalt befähigt, zu verstehen. 
Sie wird dadurch dokumentiert, dass der Richter sich gegen jede Form von 
Einflussnahme durch staatliche Stellen, Medien oder Dritte verwahrt und 
sich auch von eigenen Wünschen oder Motiven nicht leiten lässt.

Der Prüfungsumfang der Sozialgerichte ergibt sich aus der Bindung der 
Richter an Recht und Gesetz (Art. 20 Abs. 3 und Art. 97 Abs. 1 GG). Unter 
Gesetz sind alle gültigen Rechtssätze zu verstehen, insbesondere die for-
mellen und materiellen Gesetze des Bundes und der Länder, wie Parla-
mentsgesetze, Verordnungen, Satzungen.17 Verwaltungsvorschriften sind 
keine Gesetze.

13 Michael Fock in: Fichte/Jüttner, SGG, § 1 Rdnr. 10.
14 BGH vom 08.05.1990 – RiZ (R) 6/88 (Niedersächsischer Dienstgerichtshof).
15 BGH vom 10.01.1985 – RiZ (R) 7/84.
16 BGH vom 14.09.1990 – RiZ (R) 1/90.
17 Dürig/Herzog/Scholz/Grzeszick, 99. EL September 2022, GG Art. 20 Rdnr. 60.
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Bei Auslegung und Anwendung der Gesetze sind die Wertentscheidun-
gen des Grundgesetzes zu beachten.18 Aus Art. 100 Abs. 1 GG folgt, dass die 
Verwerfungskompetenz von formellen Gesetzen des Bundes nur durch das 
Bundesverfassungsgericht möglich ist.19

Die Gesetzesbindung steht der Fortbildung des Rechts nicht entgegen.20 
Die Vielfältigkeit der Lebenswirklichkeit und die Unzulänglichkeit umfas-
sender gesetzlicher Regulierungen macht es erforderlich, auch auf neuarti-
ge Problemkreise oder lückenhafte Gesetzeslagen zu reagieren. Der Richter 
kann die Streitentscheidung nicht mit Hinweis auf solche Problemstellun-
gen ablehnen. Die Grenze richterlicher Rechtsfortbildung ist nur dann 
überschritten, wenn auf diese Weise gewonnene Erkenntnisse im Wider-
spruch zu den sichtbaren Wertungen des jeweiligen Rechtsgebietes ste-
hen.21 Die Grenze der richterlichen Rechtsfortbildung wird durch die inne-
re Ordnung des jeweiligen Regelungsgebietes gezogen.22

Als Bestandteil des Bundesrechts (Art. 25 GG) sind die allgemeinen völ-
kerrechtlichen Regeln vom Gericht zu berücksichtigen. Schließlich ge-
hören zum gerichtlichen Prüfungsmaßstab auch die Unionsnormen, die 
weder Bestandteil des bundesdeutschen noch des Völkerrechts sind, son-
dern Ausfluss einer eigenständigen Rechtsordnung.23 Die innerstaatliche 
Verbindlichkeit folgt aus Art. 23 GG. Kollidiert nationales Recht und 
Unionsrecht, hat das Unionsrecht Anwendungsvorrang. Die Unionsrecht 
entgegenstehende nationale Vorschrift bleibt unanwendbar. Das Gericht 
prüft dies selbstständig.24

18 Sachs/Sachs 9. Auflage 2021, GG Art. 20 Rdnr. 106, 107, 155; Voßkuhle/Heitzer, JuS 2023, 
312, 314.

19 So hat das BVerfG mit Beschluss vom 19.10.2022 in dem Verfahren 1 BvL 3/21 festgestellt, 
dass § 2 Abs. 1 S. 4 Nr. 1 AsylblG i. d. F. des Art. 1 Nr. 3 des Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Asylbewerberleistungsgesetzes v. 13.08.2019 (BGBl. I, 1290) mit Art. 1 Abs. 1 GG 
i. V. m. dem Sozialstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 1 GG unvereinbar ist, soweit für eine al-
leinstehende erwachsene Person ein Regelbedarf lediglich in Höhe der Regelbedarfsstufe 
2 anerkannt wird. Diese Frage hatte die Sozialgerichte stark beschäftigt und zu einer 
Reihe stattgebender Entscheidungen ohne Beachtung des Verwerfungsmonopols des 
BVerfG geführt; Nachweise bei Oppermann/Filges in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB XII, 
3. Auflage 2022, § 2 AsylblG Rdnr. 170–178.8.

20 BVerfG vom 14.01.1986 – 1 BvR 209/79, 1 BvR 221/79 –.
21 Sachs/Sachs 9. Auflage 2021, GG Art. 20 Rdnr. 106, 107.
22 Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht 12. Auflage 2021 Rdnr. 301–303.
23 BVerfG vom 18.10.1967 – 1 BvR 248/63, 1 BvR 216/67 –.
24 Grabitz/Hilf/Nettesheim/Nettesheim, 78. EL Januar 2023, AEUV Art. 1 Rdnr. 71, 79–81.
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Der Gerichtsaufbau innerhalb der Sozialgerichtsbarkeit gliedert sich im 
Einzelnen wie folgt:

I.   Die Sozialgerichte

Die Sozialgerichte werden als unterste Instanzen von den Ländern errichtet 
(§ 7 SGG). Die Errichtung und Aufhebung eines Gerichts und die Verlegung 
eines Gerichtssitzes werden durch Gesetz angeordnet. Eine Änderung in der 
Abgrenzung der Gerichtsbezirke kann auch durch Rechtsverordnung be-
stimmt werden. Außerhalb des Sitzes eines Sozialgerichts kann das Land 
Zweigstellen errichten. Die Sozialgerichte entscheiden im ersten Rechtszug 
über alle Streitigkeiten, für die der Rechtsweg vor den Gerichten der Sozial-
gerichtsbarkeit offensteht. Bei den Sozialgerichten werden Kammern gebil-
det, die in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen 
Richtern tätig werden (§§ 10 Abs. 1 und 12 Abs. 1 SGG). Das Sozialgericht 
besteht danach aus der notwendigen Zahl der Vorsitzenden (Berufsrichtern) 
und aus den von der Landesbehörde auf fünf Jahre berufenen ehrenamtli-
chen Richtern (§§ 9 Abs. 1 und 13 SGG). Die Kammereinteilung erfolgt nach 
§ 10 SGG nach den einzelnen der Sozialgerichtsbarkeit zugewiesenen Sach-
gebieten. Es bestehen danach Kammern für Angelegenheiten der Sozialver-
sicherung, der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen Aufgaben der 
Bundesagentur für Arbeit, für Angelegenheiten der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewer-
berleistungsgesetzes sowie für Angelegenheiten des sozialen Entschädi-
gungsrechts und des Schwerbehindertenrechts. Hinzu treten nach Bedarf 
Kammern für Angelegenheiten der Knappschaftsversicherung einschließ-
lich der Unfallversicherung für den Bergbau. Für das Vertragsarztrecht – 
Streitigkeiten aufgrund der Beziehungen zwischen Krankenkassen und Ver-
tragsärzten, Psychotherapeuten, Vertragszahnärzten einschließlich ihrer 
Vereinigungen und Verbände  – sind nach § 10 Abs. 2 Satz 1 SGG eigene 
Kammern zu bilden, weil nur solche Personen im Spruchkörper mitwirken 
sollen, die sachkundig und mit der besonderen Materie sowie den tatsäch-
lichen Verhältnissen in der vertragsärztlichen Versorgung vertraut sind.25 
§ 10 Abs. 3 SGG eröffnet schließlich die Möglichkeit, den Bezirk einer Kam-

25 Beck OGK/Burkiczak, 01.05.2023, SGG § 10 Rdnr. 16.
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mer auf Bezirke anderer Sozialgerichte desselben Landes zu erstrecken, wo-
mit die gleichmäßige Auslastung von Fachkammern mit kleinen Sachgebie-
ten bezweckt wird.26 Nach § 10 Abs. 3 Satz 2 SGG ist es durch Staatsvertrag 
zwischen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland möglich, dass der 
Bezirk einzelner Kammern auf die Bezirke anderer Sozialgerichte erstreckt 
werden kann.27

Die ehrenamtlichen Richter werden jeweils innerhalb des Sozialgerichts 
für ein Geschäftsjahr auf die Kammern verteilt. Auch hier erfolgt die Auf-
teilung nach den jeweiligen Sachgebieten und somit aus den Reihen der 
Organisationen und Vereinigungen, von denen die ehrenamtlichen Richter 
nach § 14 SGG der zur Berufung zuständigen Landesbehörde benannt wor-
den sind. Nach § 12 Abs. 2 SGG gehört in den Kammern für Angelegenhei-
ten der Sozialversicherung, der Grundsicherung für Arbeitsuchende ein-
schließlich der Streitigkeiten aufgrund des § 6a des Bundeskindergeldge-
setzes und der Arbeitsförderung je ein ehrenamtlicher Richter dem Kreis 
der Versicherten und der Arbeitgeber an. Dabei sollen, sofern für einzelne 
Zweige der Sozialversicherung eigene Kammern gebildet sind, die ehren-
amtlichen Richter in diesen Kammern an dem jeweiligen Versicherungs-
zweig beteiligt sein. Das bedeutet, dass bei gesonderten Kammern der Ren-
tenversicherung, der Krankenversicherung oder der Unfallversicherung 
die ehrenamtlichen Richter jeweils innerhalb der einzelnen Kammern die-
sen gesonderten Versicherungszweigen angehören sollen. In den Kammern 
für Streitigkeiten aufgrund der Beziehungen zwischen Krankenkassen und 
Vertragsärzten (Vertragsarztrecht iwS) wirkt je ein ehrenamtlicher Richter 
aus den Kreisen der Krankenkassen und der Vertragsärzte, Vertragszahn-
ärzte und Psychotherapeuten mit.28 In den Kammern für Angelegenheiten 
des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts wir-
ken zum einen ehrenamtliche Richter aus dem Kreis der mit dem sozialen 
Entschädigungsrecht oder dem Recht der Teilhabe behinderter Menschen 
vertrauten Personen mit, zum anderen wirkt je ein ehrenamtlicher Richter 
aus dem Kreis der Versorgungsberechtigten, der behinderten Menschen im 
Sinne des SGB IX und der Versicherten mit. Dabei sollen Hinterbliebene 
von Versorgungsberechtigten in angemessener Zahl beteiligt werden. In 
den Kammern für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerber-
leistungsgesetzes wirken ehrenamtliche Richter aus den Vorschlagslisten 
der Kreise und der kreisfreien Städte mit, was der Regelung zur Auswahl 
der ehrenamtlichen Richter in der Verwaltungsgerichtsbarkeit (§ 28 Satz 1 
VwGO) entspricht. Diese ehrenamtlichen Richter müssen keine besonderen 

26 Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Auflage 2020, § 10 Rdnr. 7.
27 Keller in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 13. Auflage 2020, § 10 Rdnr. 7.
28 Dazu Wenner KrV 2020, 177, 179 ff.
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gruppenbezogenen Voraussetzungen erfüllen, sondern das gesamte Staats-
volk repräsentieren. Grund hierfür ist, dass es sich um Angelegenheiten 
handelt, in denen es um steuerfinanzierte Leistungen geht.29

Die bei den Sozialgerichten errichteten Kammern entscheiden als Ge-
richte erster Instanz. Organisatorisch sind bei jedem Sozialgericht Präsi-
dien zu bilden. Diese bestehen aus dem Präsidenten oder Aufsicht führen-
den Richter als Vorsitzenden und nach §§ 6 SGG, 21a Abs. 2 GVG einer 
weiteren Zahl von Mitgliedern des Präsidiums abhängig von der Anzahl 
der Richterplanstellen des Gerichts an dem Tag, der dem Tag des Beginns 
des Geschäftsjahres um sechs Monate vorhergeht. Maßgeblich ist dabei 
die Zahl der zugewiesenen, nicht der tatsächlich besetzten Planstellen. 
Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. Maßgeblicher Stichtag ist des-
halb der 30.06. eines jeden Jahres. Die Größe des Präsidiums wird auf 
höchstens 11 Mitglieder begrenzt, was zwar zu einem geringeren Reprä-
sentationsgrad der Richterschaft führt, aber im Interesse der effektiven 
Arbeit des Gremiums geboten ist.

§ 21b GVG und die auf der Grundlage von § 21b Abs. 5 GVG erlassene 
Wahlordnung vom 19.09.197230 enthalten die maßgebenden Wahlvorschrif-
ten. Das Präsidium wird durch Wahl gebildet, wobei alle zwei Jahre Teil-
wahlen stattfinden. Für jeweils die Hälfte der Mitglieder gelten deshalb zeit-
lich versetzte Wahlperioden. § 21b GVG trifft Bestimmungen über die Wahl 
in Verbindung mit den Wahlordnungen für die Präsidien der Gerichte. Die 
Wahlberechtigung findet sich in § 21b Abs. 1 Satz 1 und 3 GVG und zieht 
eine Wahlpflicht nach sich. Die Teilnahme an der Wahl gehört zu den rich-
terlichen Amtsgeschäften.31 Bei der unentschuldigten Wahlverweigerung 
handelt es sich um ein Dienstvergehen, das Maßnahmen der Dienstaufsicht 
rechtfertigt.32 Die Verletzung der Wahlpflicht hat keine Auswirkungen auf 
die Wirksamkeit der Wahl selbst. Durch die Wahl wird die Mitgliedschaft 
im Präsidium begründet, eine Wahlannahme ist nicht notwendig. Die Wahl 
kann nicht abgelehnt und die Zugehörigkeit zum Präsidium auch nicht auf-
gegeben werden.33 § 21b Abs. 1 Satz 2 und 3 GVG regelt die Wählbarkeit. Der 
Präsident kann als geborenes Mitglied nicht gewählt werden, weil sich die 
Bestimmungen auf die zu wählenden Richter, nicht auf den Präsidenten be-
ziehen. § 21b Abs. 3 Satz 2 GVG regelt ein reines Mehrheitswahlsystem als 
Wahlverfahren. Nach Satz 3 der Vorschrift sind die Länder ermächtigt, an-
dere Wahlverfahren, insbesondere ein Verhältniswahlsystem für die Wahl 

29 Beck OGK/Burkiczak, 01.05.2023, SGG § 12 Rdnr. 33.
30 Gesetz zur Änderung der Bezeichnung der Richter und der ehrenamtlichen Richter und 

die Präsidialverfassung der Gerichte vom 26.05.1972 – BGBl. I 841.
31 BVerwG vom 23.05.1975 – VII A 1.73 –.
32 Kissel/Mayer/Mayer, 10. Auflage 2021, GVG § 21a Rdnr. 8.
33 Kissel/Mayer/Mayer, 10. Auflage 2021, GVG § 21a Rdnr. 8.



22

B. Aufbau und Funktion der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit (Horn)

zum Präsidium durch Landesgesetz zu bestimmen. Die Wahlanfechtung ist 
nach § 21b Abs. 6 GVG mit der Behauptung einer objektiven Gesetzesverlet-
zung möglich. Das Gesetz nennt keine Anfechtungsfrist. Zuständig ist in 
Bezug auf das Präsidium eines SG oder eines LSG ein Senat des BSG, in Be-
zug auf das BSG ein Senat des BSG. Nach § 21b Abs. 6 Satz 4 GVG gelten für 
das Verfahren der Wahlanfechtung ergänzend die Vorschriften des FamFG 
sinngemäß. Beteiligte sind das Präsidium und der Anfechtende. Berechtigt 
zur Anfechtung sind nach § 21b Abs. 6 Satz 1 GVG alle in § 21b Abs. 1 Satz 1 
GVG bezeichneten wahlberechtigten Richter, erfasst sind deshalb auch 
Richter, die nach § 21b Abs. 1 Satz 3 GVG vom aktiven und passiven Wahl-
recht ausgeschlossen, an eine Verwaltungsbehörde oder für mehr als drei 
Monate an ein anderes Gericht abgeordnet oder beurlaubt sind. Für das Be-
stehen des Anfechtungsrechts ist das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 21b Abs. 1 Satz 1 GVG am Wahltag maßgebend, sodass auch ein später ver-
setzter Richter anfechtungsberechtigt sein kann. Ist bei der Wahl ein Gesetz 
verletzt worden und kann die Verletzung das Wahlergebnis beeinflusst ha-
ben, hat die Wahlanfechtung sachlichen Erfolg. Die Wahl wird dann mit der 
Folge der Notwendigkeit ihrer Wiederholung für ungültig erklärt. Eine 
rechtskräftige Ungültigkeitsvoraussetzung hat die Auflösung des bisherigen 
Präsidiums zur Folge, sodass bis zur Bildung eines neuen Präsidiums die 
Notkompetenz des Präsidenten nach § 21i Abs. 2 GVG gilt. Nach § 21b Abs. 6 
Satz 3 GVG führt die Ungültigkeitserklärung der Wahl zum Präsidium nicht 
zur Aufhebung einer gerichtlichen Entscheidung unter dem Aspekt des Ver-
stoßes gegen die Garantie des gesetzlichen Richters.34 Scheidet ein Mitglied 
des Präsidiums aus, tritt nach § 21c Abs. 2 GVG an seine Stelle der oder die 
durch die letzte Wahl Nächstberufene. Maßgebend ist die letzte Teilwahl, 
auch dann, wenn das ausgeschiedene Mitglied in der der letzten Teilwahl 
vorangegangen Teilwahl gewählt worden ist.35

Das Präsidium entscheidet in Sitzungen, zu denen der Vorsitzende die Mit-
glieder einlädt. Auch die Teilnahme an den Sitzungen gehört zu den Dienst-
pflichten der Richter. Sofern die Beschlussfähigkeit des Präsidiums gefähr-
det sein könnte, geht die Pflicht zur Teilnahme anderen Dienstpflichten vor.36 
In geeigneten Fällen kann ein Präsidiumsbeschluss auch im Umlaufverfah-
ren gefasst werden.37 Ein Ergebnisprotokoll über die vom Präsidium gefass-
ten Beschlüsse mit einer die Richtigkeit des Protokolls bestätigenden Unter-
schrift des Vorsitzenden und des Protokollführers ist erforderlich, aber auch 

34 Vergleiche C. Lückemann, in: Zöller § 21b GVG Rdnr. 23.
35 BGH vom 18.10.1990 – III ZB 35/90 –.
36 Kissel/Mayer/Mayer, 10. Auflage 2021, GVG § 21a Rdnr. 8.
37 BVerwG vom 25.04.1991 – 7 C 11/90 –.
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ausreichend.38 Bezüglich Beratung und Abstimmung sind die Sitzungen 
grundsätzlich nicht öffentlich; der Vorsitzende leitet die Präsidiumssitzung. 
Die Präsidiumsmitglieder können weder von der Mitwirkung ausgeschlos-
sen noch können sie abgelehnt werden. Das Präsidium entscheidet durch 
Beschluss und ist nach § 21i Abs. 1 GVG beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte seiner gewählten Mitglieder (ohne den Präsidenten) anwesend 
sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder 
gefasst. Ob Stimmenthaltung zulässig ist, ist umstritten.39

Kernaufgabe des Präsidiums ist die Geschäftsverteilung, deren Vornah-
me eine richterliche Tätigkeit ist, sodass die Unabhängigkeitsgarantie von 
Art. 97 Abs. 1 GG gilt.40 Den Inhalt des Geschäftsverteilungsplans regelt 
§ 21e Abs. 1 Satz 1 GVG, wonach das Präsidium die Besetzung der Spruch-
körper mit Berufsrichtern einschließlich ihrer Vertretung (personelle Ge-
schäftsverteilung) bestimmt und die Geschäfte verteilt (sachliche Ge-
schäftsverteilung). Der Begriff Geschäftsverteilung ist dabei umfassend 
zu verstehen. Er umfasst auch die Besetzung der Spruchkörper und die 
Regelung der Vertretung für den Fall der Verhinderung eines oder mehre-
rer ihrer Mitglieder.

Für die Geschäftsverteilung in der Sozialgerichtsbarkeit gelten im We-
sentlichen folgende Grundsätze:

1. Abstraktionsprinzip
Die Geschäftsverteilung unterliegt dem Abstraktionsprinzip. Die Zustän-
digkeit der Fachkammern muss sich im Voraus aus abstrakt-generellen 
Regeln bestimmen lassen. Darüber hinaus müssen die Besetzung der 
Spruchkörper und die Vertretung im Vorfeld nach abstrakt-generellen Re-
gelungen festgelegt sein. Das Präsidium bestimmt nach pflichtgemäßem 
Ermessen, nach welchen Merkmalen die Verteilung der Streitsachen und 
die Zuweisung der Richter zu den Fachkammern erfolgt. Eine Verteilung 
nach Sachgebieten ist zulässig, eine solche nach Anfangsbuchstaben des 
Klägers kann zu Manipulationen führen und ist deshalb unzulässig.41

§ 21e Abs. 4 GVG macht eine Ausnahme vom Abstraktionsprinzip. Da-
nach kann das Präsidium für bereits anhängige Verfahren bestimmen, 
dass ein Richter oder Spruchkörper, der in einer Sache tätig geworden ist, 
für diese nach einer Änderung der Geschäftsverteilung weiterhin zustän-
dig bleibt.

38 BVerwG vom 05.04.1983 – 9 CB 12/80 –.
39 Dazu Kissel/Mayer/Mayer, 10. Auflage 2021, GVG § 21e Rdnr. 72.
40 Beck OGK/Scholz, 01.05.2023, SGG § 6 Rdnr. 11.
41 LG Frankfurt vom 09.11.1987 – 2/24 S 242/87 –.
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2. Bestimmtheitsgebot
Die Verteilung der Streitsachen muss eindeutig, also hinreichend be-
stimmt sein. Bei Zweifeln entscheidet das Präsidium.42

3. Vollständigkeitsprinzip
Es sind sämtliche Streitsachen auf die Spruchkörper zu verteilen. Weder 
einzelne noch eine Gruppe von Streitsachen darf unverteilt bleiben. Jeder 
dem Gericht zugewiesene Richter ist auch einem Spruchkörper zuzutei-
len. Richter können nach § 21e Abs. 1 Satz 4 GVG zu ordentlichen Mit-
gliedern in mehreren Spruchkörpern bestimmt werden.43

4. Jährlichkeitsprinzip
Nach § 21e Abs. 1 Satz 2 GVG trifft das Präsidium die Anordnungen vor 
Beginn des Geschäftsjahres für dessen Dauer. Geschäftsjahr ist das jewei-
lige Kalenderjahr. Aus dem in § 21e Abs. 1 Satz 2 GVG festgelegten Jähr-
lichkeitsprinzip folgt, dass der auf ein Geschäftsjahr bezogene Geschäfts-
verteilungsplan nach dessen Ablauf außer Kraft tritt. Die mit Beginn des 
Geschäftsjahres noch anhängigen und künftig eingehenden Verfahren 
werden alljährlich auf die Spruchkörper verteilt.44

5. Richterliche Aufgaben des Präsidenten
Der Präsident bestimmt nach § 21e Abs. 1 Satz 3 GVG selbst über die von 
ihm auszuführenden richterlichen Tätigkeiten. Zweck der Regelung ist 
es, dem Präsidenten die Entscheidung zu überlassen, welche Arbeitsbe-
lastung durch richterliche Aufgaben sich mit Justizverwaltungsangele-
genheiten und den Pflichten als Vorsitzender des Präsidiums vereinbaren 
lassen.45

6. Änderungen während des Geschäftsjahres
Nach § 21e Abs. 1 GVG dürfen die Anordnungen während des Geschäfts-
jahres nach § 21e Abs. 3 Satz 1 GVG nur geändert werden, wenn dies wegen 
Überlastung oder ungenügender Auslastung eines Richters oder Spruch-
körpers oder in Folge des Wechsels oder dauerhafter Verhinderung einzel-
ner Richter erforderlich wird. In dem das Gesetz von „den Anordnungen 
nach Abs. 1“ spricht, macht es deutlich, dass die notwendigen Änderungen 
auf die „Verteilung der Geschäfte“ und auch auf die Besetzung der Spruch-
körper oder die Vertretungsregelung bezogen sind. Eine Änderung in die-
sem Sinne ist gegeben, wenn einem Spruchkörper die Zuständigkeit für 

42 BGH vom 13.05.1975 – 1 StR 138/75 –.
43 BVerfG vom 24.03.1964 – 2 BvR 42/63, 2 BvR 83/63, 2 BvR 89/63 –.
44 BVerwG vom 21.11.1978 – 1 C 33.78 –.
45 Kissel/Mayer/Mayer, 10. Auflage 2021, GVG § 21e Rdnr. 126. § 21e Abs. 1 Satz 3 GVG ist 

auch auf den Direktor des Sozialgerichts anwendbar.
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Verfahren zugewiesen wird, für die er bisher nicht zuständig war, wenn 
ihm die Zuständigkeit entzogen wird, wenn ihm Richter zugewiesen wer-
den, die bisher nicht Mitglied des betreffenden Spruchkörpers waren, 
wenn Richter den Spruchkörper verlassen oder wenn andere Richter als 
bisher zur Vertretung berufen werden. Das Präsidium hat pflichtgemäß zu 
beurteilen, ob eine Überlastung oder mangelnde Auslastung vorliegt; die 
Beurteilung muss sachlich vertretbar sein, was der Fall ist, wenn nur auf 
diese Weise dem Verfassungsgebot eine Gewährleistung von Rechtsschutz 
innerhalb angemessener Zeit nachzukommen ist.46

Ein Richter wechselt bei seinem Eintritt in den Ruhestand, Tod sowie bei 
sonstigem Ausscheiden etwa im Wege der Versetzung, Beförderung oder 
Abordnung. Außerdem liegt ein Wechsel vor, wenn ein weiterer Richter in 
das Gericht eintritt. Dem steht die Einrichtung eines weiteren Spruchkör-
pers gleich, auch wenn dies nicht durch das Hinzukommen weiterer Rich-
ter oder Überlastung bedingt ist.47

Fehler in der Geschäftsverteilung können die Garantie des gesetzli-
chen Richters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) verletzen, wobei die Verletzung 
auf einem fehlerhaften Geschäftsverteilungsplan einerseits und anderer-
seits darauf beruhen kann, dass die Besetzung dem Geschäftsverteilungs-
plan widerspricht. Deshalb können Fehler im Geschäftsverteilungsplan 
oder fehlerhafte Präsidiumsbeschlüsse zur nicht ordnungsgemäßen Be-
setzung des Spruchkörpers führen und zu einem wesentlichen Verfah-
rensmangel nach § 160 Abs. 2 Nr. 3 SGG. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Verletzung der Geschäftsverteilung willkürlich erfolgt ist. Willkür 
liegt nur dann vor, wenn die Annahme der Zuständigkeit bei objektiver 
Betrachtung unverständlich und offensichtlich unhaltbar ist.48

Neben den Richtern sind in den Sozialgerichten nicht richterliche Beam-
te und Angestellte tätig. Bei jedem Gericht wird nach § 4 SGG eine Ge-
schäftsstelle eingerichtet, die mit der erforderlichen Zahl von Urkundsbe-
amten besetzt wird. Diese Regelung gilt für alle Instanzen, also sowohl für 
die Sozialgerichte wie auch für die Landessozialgerichte und das Bundes-
sozialgericht.

II.   Die Landessozialgerichte

Die Landessozialgerichte sind als Berufungs- und Beschwerdeinstanzen 
ebenfalls von den Ländern zu errichten. Wie bei den Sozialgerichten wer-

46 BVerfG vom 16.02.2005 – 2 BvR 581/03 –.
47 BGH vom 25.09.1975 – 1 StR 199/75 –.
48 Michael Fock in: Fichte/Jüttner, SGG, § 6 Rdnr. 12.
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den die Errichtung und die Aufhebung eines Gerichts sowie die Verlegung 
eines Gerichtssitzes durch Gesetz angeordnet (§ 28 Abs. 1 Satz 2 SGG). Eine 
Änderung in der Abgrenzung der Gerichtsbezirke kann durch Rechtsver-
ordnung erfolgen (§ 28 Abs. 1 Satz 3 SGG). Mehrere Länder können ein ge-
meinsames Landessozialgericht errichten. Hiervon haben die Länder von 
Berlin und Brandenburg sowie von Niedersachsen und Bremen Gebrauch 
gemacht, sodass nur 14 statt 16 Landessozialgerichte bestehen.

Das Landessozialgericht besteht nach § 30 Abs. 1 SGG aus dem Präsiden-
ten, den vorsitzenden Richtern, weiteren Berufsrichtern und den ehren-
amtlichen Richtern. Was die Verwaltung und den inneren Aufbau anbe-
trifft, so gilt auch hier die Präsidialverfassung der Gerichte nach §§ 21a ff. 
GVG. Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten als Vorsitzenden und 
einer näher bestimmten Anzahl gewählter Richter als weiteren Mitglie-
dern. Für das Präsidium gelten die Vorschriften wie bei den Sozialgerich-
ten entsprechend. Als richterliche Institution bestehen bei den Landesso-
zialgerichten Senate, die ebenfalls nach Fachgebieten aufgegliedert sind. 
Nach § 31 SGG sind daher Senate für Angelegenheiten der Sozialversiche-
rung, der Arbeitsförderung einschließlich der übrigen Aufgaben der Bun-
desagentur für Arbeit, für Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeit-
suchende, für Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes sowie für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts 
und des Schwerbehindertenrechts zu bilden. Ein eigener Senat muss für 
das Vertragsarztrecht und für Antragsverfahren nach § 55a Abs. 2 SGG ge-
bildet werden (§ 31 Abs. 2 SGG). Es besteht für die Länder die Möglichkeit, 
den Bezirk eines Senats auf die Gebietsteile mehrerer Länder durch Staats-
vertrag auszudehnen.49

Jeder Senat wird in der Besetzung mit einem Vorsitzenden, zwei weite-
ren Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern tätig (§ 33 Abs. 1 
Satz 1 SGG). Die Aufschlüsselung und Aufteilung der ehrenamtlichen 
Richter in den Senaten erfolgt in derselben Weise wie bei den Sozialge-
richten. § 12 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2–5 SGG gilt entsprechend.

Im Senat führt der Präsident des Landessozialgerichts oder ein Vorsitzen-
der Richter den Vorsitz. Nach § 21 f. GVG führt den Vorsitz bei Verhinderung 
des Vorsitzenden das vom Präsidium bestimmte Mitglied des Spruchkör-
pers. Ist auch dieser Vertreter verhindert, führt das dienstälteste, bei glei-
chem Dienstalter das lebensälteste Mitglied des Spruchkörpers den Vorsitz. 
Eine weitreichende Veränderung brachte das Gesetz zur Stärkung der Unab-
hängigkeit der Richter und der Gerichte vom 22.12.199950, mit dem zur Effi-
zienzsteigerung der Justiz die richterliche Selbstverwaltung gestärkt, über-

49 Beck OGK/Burkiczak, 01.05.2023, SGG § 31 Rdnr. 25.
50 BGBl. 1999 I 2598.
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kommene Privilegien innerhalb der Richterschaft beseitigt und die Eigenver-
antwortlichkeit der Rechtsprechung gestärkt werden sollten.51 So wurde u. a. 
das Vorsitzenden-Quorum in § 21a Abs. 2 Satz 2 GVG a. F. abgeschafft und 
die früher dem Vorsitzenden obliegende Entscheidung über die spruchkör-
perinterne Geschäftsverteilung auf alle dem Spruchkörper angehörenden 
Berufsrichter übertragen.

III.   Das Bundessozialgericht

Das Bundessozialgericht entscheidet über das Rechtsmittel der Revision 
(§ 39 SGG). Es hat nach § 38 SGG seinen Sitz in Kassel und besteht aus dem 
Präsidenten, den Vorsitzenden Richtern, weiteren Berufsrichtern und den 
ehrenamtlichen Richtern. Während bei den Sozialgerichten neben den fach-
lichen Voraussetzungen keine weiteren Bedingungen an die Ernennung 
zum Berufsrichter in der Sozialgerichtsbarkeit geknüpft sind, müssen die 
Berufsrichter bei dem Bundessozialgericht nach § 38 Abs. 2 SGG das 35. Le-
bensjahr vollendet haben. Im Übrigen gelten hier die Vorschriften des Rich-
terwahlgesetzes. Allgemeine Dienstaufsichtsbehörde ist das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales. Das Gesetz verweist wegen der Besetzung 
und Bildung der Senate in § 40 SGG auf die entsprechenden Vorschriften 
über die Bildung und Besetzung der Senate bei den Landessozialgerichten 
(§§ 31 Abs. 1, 33 SGG). Neben die Fachsenate tritt als eine Besonderheit der 
große Senat nach § 41 SGG. § 41 Abs. 5 SGG stellt sicher, dass alle Senate des 
BSG unabhängig von der konkreten Betroffenheit angemessen repräsentiert 
sind. Der große Senat besteht deshalb stets aus dem Präsidenten (Vorsitzen-
den des 1. Senats), je einem Berufsrichter aller anderen Senate, je zwei eh-
renamtlichen Richtern aus dem Kreis der Versicherten und der Arbeitgeber, 
je einem weiteren ehrenamtlichen Richter aus dem sozialen Entschädi-
gungsrecht/Teilhabe behinderter Menschen und dem Kreis der Versor-
gungsberechtigten/behinderten Menschen (Abs. 5 Satz 1). Zu dieser Stamm-
besetzung treten bei Betroffenheit des Vertragsarztsenats darüber hinaus je 
ein ehrenamtlicher Richter aus dem Kreis der dortigen ehrenamtlichen 
Richter (Abs. 5 Satz 2), bei Betroffenheit des Sozialhilfesenats oder Senats in 
Angelegenheiten des Asylbewerberleistungsgesetzes zusätzlich zwei der 
von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände vorgeschla-
genen ehrenamtlichen Richter (Abs. 5 Satz 3) hinzu. Den Vorsitz im großen 
Senat führt der Präsident, bei Verhinderung das dienstältesten Mitglied 
(§ 41 Abs. 6 Satz 2 SGG).

51 BT-Drs. 14/597, 4.
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Die Aufgabe des großen Senats am BSG ist es, die Rechtsprechung der 
einzelnen Senate untereinander zu koordinieren. Will in einer Rechtsfra-
ge ein Senat von der Entscheidung eines anderen Senats oder einer bereits 
früher getroffenen Entscheidung des großen Senats abweichen, so muss 
der große Senat angerufen werden (Divergenzvorlage).52 Dieser in § 41 
Abs. 2 SGG geregelte Fall verpflichtet die Senate zur Anrufung des großen 
Senats. In Fragen grundsätzlicher Bedeutung kann ein erkennender Senat 
die Entscheidung des großen Senats herbeiführen, wenn nach der Über-
zeugung dieses Senats die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung 
einer einheitlichen Rechtsprechung es erfordert (§ 41 Abs. 4 SGG). Die 
Anrufung des großen Senats ist in diesem Falle nicht zwingend vorge-
schrieben53, sodass es von der Entscheidung des Senats – also von der 
Mehrheit der Senatsmitglieder – abhängt, ob der große Senat angerufen 
werden soll oder nicht. Die Besetzung des großen Senats ist bei Vorlagen 
nach § 41 Abs. 2 und Abs. 4 SGG gleich. Der große Senat prüft die Zuläs-
sigkeit seiner Anrufung für die Divergenzvorlage nach Abs. 2 und 3 und 
für die Grundsatzvorlage nach Abs. 4. Soweit die Vorlage unzulässig oder 
die Entscheidungserheblichkeit einer Rechtsfrage durch eine Rechtsände-
rung entfallen ist und der anrufende Senat die Vorlage nicht zurück-
nimmt, beendet der große Senat das Vorlageverfahren „in der nach Rechts-
lage geeigneten Form“, etwa durch Feststellung der Erledigung.54 Die 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung stellt § 41 Abs. 7 Satz 2 
SGG in das Ermessen des großen Senats; er kann von einer mündlichen 
Verhandlung auch ohne Zustimmung der Beteiligten absehen.55 Der große 
Senat teilt den Beteiligten des Verfahrens die Absicht, ohne mündliche 
Verhandlung zu entscheiden, mit und gibt ihnen Gelegenheit, sich zum 
Verfahren und den zu entscheidenden Rechtsfragen zu äußern.56 Die Ent-
scheidung des großen Senats erfolgt durch Beschluss, in dem er nur die 
ihm gestellte Rechtsfrage beantwortet. Die Rechtsansicht des großen Se-
nats ist für den erkennenden Senat, der abschließend über die Revision zu 
befinden hat, bindend, wobei sich die Bindungswirkung nur auf das an-
hängige Verfahren erstreckt und erkennende Senate nicht daran hindert, 
in anderen Verfahren eine vom großen Senat beantwortete Rechtsfrage 
erneut vorzulegen.

Wegen der Bildung des Präsidiums, der Vertretung des Präsidenten und 
der übrigen mit der Verwaltung des Bundessozialgerichts zusammenhän-

52 Dazu Beck OK SozR/Udsching, 69. Ed. 01.03.2023, SGG § 41 Rdnr. 3–7.
53 Beck OGK/Roos, 01.05.2023, SGG § 41 Rdnr. 27.
54 Berchtold in: Berchtold, SGG, 6. Auflage 2021 § 41 Rdnr. 30.
55 BSG vom 19.12.1996 – GS 2/95 –.
56 BSG vom 19.12.1996 – GS 2/95 –.
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genden Bestimmungen kann auf das bei den Sozial- und Landessozialge-
richten Gesagte verwiesen werden. Als Besonderheit ist hervorzuheben, 
dass das Präsidium des BSG unter Hinzuziehung der beiden der Geburt 
nach ältesten Bundessozialrichter eine Geschäftsordnung beschließt, die 
den Geschäftsgang am Bundessozialgericht regelt.




